
Gartenandachten und Corona

grundsätzlich gilt:
• Abstandsgebot, 1,5 m
• wenn dieses nicht sicher eingehalten werden kann, wie z.B. beim Zu-/Weggang, Weg 

zum WC:    Maske!
• Möglichkeit zur Handdesinfektion
• Hust- und Nies-Etikette
• Aufnahme von Kontaktdaten 

(Name, Tel.Nr. oder E-Mail reicht aus. / nach vier Wochen vernichten)
• Information der Teilnehmerinnen über alle Maßnahmen vor Beginn der Andacht (am 

Eingang reicht aus – vgl. Vorschlag für aushang)

Für die Andacht
• die Grundregeln (s.o.) gelten auch hier

Singen ist möglich, weil es eine Draußen-Veranstlatung ist.

Für das anschließende Beisammensein:
§ 5  (3) – „Gruppe“ =  fester Teilnehmenden-Kreis,  keine festen Sitzplätze bzw. häufiger Wechsel
das bedeutet:

• draußen bis zu 150 Personen 
• die Grundregeln (s.o.) gelten auch hier
• Essen und Trinken kann bereitgestellt und unter Einhaltung des Abstandsgebots von 

jeder selbst genommen werden.
• Aufnahme der Kontaktdaten (ist ja schon für die Andacht geschehen)
• vom schriftlichen Hygienekonzept kann m.E. abgesehen werden, da Teil des 

Gottesdienstes
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